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Zelte direkt am Meer im Mavrovouni-Camp, März 2021. Foto von Giorgos Moutafis. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Anfang Mai wurde das Camp Kara Tepe auf Lesbos offiziell geschlossen und die 
dort zuletzt noch lebenden über 500 Asylsuchenden in das Camp Mavrovouni (das 
Nachfolgecamp von Moria) überführt. Für die Betroffenen hatte diese Verlegung 
eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen zur Folge. Obwohl die Tempera-
turen auf Lesbos in den Sommermonaten regelmäßig über die Marke von 37°C 
steigen1, harren die Menschen in Mavrovouni in Zelten in der prallen Sonne aus. 
Die Sommerhitze ist nicht das einzige Problem. Die Kinder im Camp haben keinen 
ausreichenden Zugang zu Bildung, und sowohl die Entwicklungen bei der physi-
sche Sicherheit als auch bei der psychischen Gesundheit der Bewohner*innen sind 
besorgniserregend. 

Auf nationaler und auch auf internationaler Ebene wächst der Druck auf die grie-
chische Regierung, gegen mutmaßliche Pushbacks an den Außengrenzen vorzu-
gehen, u.a. auch aufgrund von Berichten des Griechische Flüchtlingsrates. Die 
griechische Ombudsperson hat einen Zwischenbericht veröffentlicht, dem zufolge 
Pushbacks anscheinend eine gängige Praxis sind.2 Die Menschenrechtskommis-
sarin des Europarats, Dunja Mijatovic, sprach Pushbacks ebenfalls in einem Brief 
an, in dem sie die zuständigen griechischen Minister aufforderte, "… diesen Prak-
tiken ein Ende zu setzen und sicherzustellen, dass unabhängige und effektive Un-
tersuchungen aller Vorwürfe von Pushbacks und Misshandlungen durch Mitglieder 
der Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit solchen Operationen durchgeführt 
werden". 3 Die Kritik wurde von den Ministern jedoch zurückgewiesen, die in ihrer 
Antwort stattdessen auf ein "ungünstiges Umfeld absichtlicher, irreführender Infor-
mationen“ verwiesen, "die in den meisten Fällen von den Schmugglernetzwerken 
und den sie unterstützenden Personen ausgehen".4 Der Griechische Flücht-
lingsrat und Oxfam fordern die griechische Regierung auf, eine unabhängige 
Untersuchung von Pushbacks zu ermöglichen und dadurch künftig vermeidba-
res Leid zu verhindern. 
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POLITISCHE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN  

Der Griechische Flüchtlingsrat und Oxfam fordern die Regierungen der EU-Mit-
gliedsstaaten auf, mit Unterstützung der Europäischen Kommission die dringend 
erforderliche Umsiedlung von Asylsuchenden aus Griechenland fortzusetzen, 
nach klar definierten und transparenten Kriterien. 

Der Griechische Flüchtlingsrat und Oxfam rufen die europäischen Regierungen 
und die Institutionen der Europäischen Union dazu auf 

o sicherzustellen, dass Griechenland in der Lage ist, die Lebensbedingun-
gen von Asylsuchenden und Geflüchteten auf seinem gesamten Territo-
rium zu verbessern, mit einem Schwerpunkt auf dezentraler Unterbringung 
in Gemeinden, als Alternative zur Unterbringung in großen Camps, in de-
nen menschenunwürdige Lebensbedingungen herrschen; 

o im Rahmen des neuen Migrations- und Asylpakts der EU nationale Me-
chanismen zur Untersuchung von Pushback-Vorwürfen einzurichten, die 
politisch unabhängig und finanziell angemessen ausgestattet sind.  

 
Darüber hinaus fordern der Griechische Flüchtlingsrat und Oxfam die griechische 
Regierung auf, ebenfalls mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

im Hinblick auf die Lebensbedingungen auf Lesbos: 

o die Praxis der Bewegungseinschränkung und Internierung von Asylbewer-
ber*innen in ungeeigneten Lagern auf den Grenzinseln zu beenden. Diese 
Politik hat in den letzten fünf Jahre zu den bekannten katastrophalen Zu-
ständen in Lagern wie Moria und Mavrovouni geführt. Die Lebensbedin-
gungen in diesen Lagern sind für eine menschenwürdige Unterbringung 
nicht geeignet;  

o das kürzlich angekündigte Ende von Bargeldunterstützungen für unabhän-
gig lebende Asylbewerber*innen wieder rückgängig zu machen.5 Wenn 
dieser Plan umgesetzt würde, würden dadurch noch mehr Geflüchtete ih-
rer relativen Eigenständigkeit beraubt und zurück in die Camps gedrängt; 

o einen nationalen Integrationsplan zu verabschieden, der konkrete Ziele so-
wie die zu deren Umsetzung notwendigen Schritte und Voraussetzungen 
enthält. Dabei sollte das Problem der Obdachlosigkeit unter Geflüchteten 
in Griechenland besonders berücksichtigt werden, und Geflüchtete sollten 
bei ihren Bemühungen unterstützt werden, mehr Eigenständigkeit zu er-
langen; 

o sicherzustellen, dass alle Kinder im schulpflichtigen Alter an entsprechen-
den Bildungsmaßnahmen teilnehmen können, wobei einem Unterricht au-
ßerhalb der Camps unbedingt Vorrang eingeräumt werden sollte. 

in Bezug auf die Pushbacks: 

o die Empfehlungen der griechischen Ombudsperson unverzüglich umzu-
setzen und alle Vorwürfe von Pushbacks gegenüber Drittstaatsangehöri-
gen an den griechischen Grenzen zu untersuchen;  

o einen nationalen Überprüfungsmechanismus in Griechenland einzurich-
ten, der in der Lage ist, alle mutmaßlichen Pushback-Fälle unabhängig zu 
untersuchen, und der über die rechtlichen und finanziellen Befugnisse ver-
fügt, Ermittlungen durchzuführen. Unabhängige Institutionen wie die Om-
budsperson könnten dabei ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, wenn sie 
mit zusätzlichen Untersuchungsbefugnissen ausgestattet werden. Wir for-
dern auch die griechische Justiz auf, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um 
Praktiken zu untersuchen, die gegen nationales und internationales 
Recht verstoßen. 
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Updates zur Situation auf Lesbos und den griechischen Inseln  
 
Zwischen 19. April und 9. Juni gab es nur 111 Ankünfte auf Lesbos.6 Ungewöhnlich 
ist auch, dass es in diesem Zeitraum nur acht Tage gab, an denen überhaupt An-
künfte auf Lesbos registriert wurden. Die Zahl der Ausreisen von der Insel auf das 
Festland im selben Zeitraum war dagegen relativ hoch, seien es durch organisierte 
Transfers oder auf eigene Faust: 1.641 Personen.7 In Ermangelung detaillierterer 
Daten ist es nicht möglich zu sagen, wie viele davon einen internationalen Schutz-
status haben bzw. Asylsuchende sind. Die Unterscheidung ist wichtig, weil dieje-
nigen, die sich nicht mehr im Asylverfahren befinden, aufgrund des Fehlens einer 
Integrationsstrategie und entsprechender Unterstützungsangebote sowie des 
Mangels an geeignetem Wohnraum einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, ob-
dachlos zu werden.  

Bis zum 9. Juni ist die Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge auf den ägäischen 
Inseln auf 9.347 gesunken, davon 6.355 auf Lesbos, von denen die meisten 
(5.541) in Mavrovouni leben.8 Mit Stand vom 6. Juni stammt die überwiegende 
Mehrheit der Asylbewerber*innen und Geflüchteten auf Lesbos aus Afghanistan 
(65 % der Betroffenen), der Demokratischen Republik Kongo (11 %), Somalia (8 
%), Syrien (8 %) und dem Iran (2 %).9 Personen aus diesen Ländern werden in 
Griechenland häufig als Flüchtlinge anerkannt, die internationalen Schutz benöti-
gen.10 

Mehr als die Hälfte der Migrant*innen auf Lesbos (Stand: 7. Juni) sind Frauen (22 
%) und Minderjährige (32 %), was einer Personengruppe von über 1.800 Minder-
jährigen entspricht. 70% der Minderjährigen sind unter 12 Jahre alt und 7% davon 
unbegleitet, was ca. 130 unbegleiteten Minderjährigen auf Lesbos entspricht.11 

Theoretisch bedeutet dies, dass die derzeitigen Unterbringungsplätze für unbeglei-
tete Minderjährige auf der Insel (insgesamt 203)12 ausreichen würden, um den ak-
tuell bestehenden Bedarf abzudecken. Auf Lesbos lebt jedoch noch eine weitere 
Gruppe unbegleiteter Minderjähriger, deren genaue Zahl unbekannt ist. Diese le-
ben in Mavrovouni überwiegend mit der erwachsenen Bevölkerung zusammen. 
Dabei handelt es sich um junge Menschen, deren Altersfeststellungsverfahren auf-
grund des anhaltenden Mangels an qualifiziertem Personal seit mehr als fünf Mo-
naten (Januar 2021) anhängig sind. In der Zwischenzeit werden diese jungen Men-
schen wie Erwachsene behandelt.13 Darüber hinaus leben (Stand: 15. Mai 2021, 
nach den neuesten verfügbaren Daten) immer noch 598 unbegleitete Minderjäh-
rige auf der Straße oder in informellen und unsicheren Wohnverhältnissen in ganz 
Griechenland sowie weitere 110 unbegleitete Minderjährige in Aufnahme- und 
Identifizierungszentren im ganzen Land.14 Dies unterstreicht erneut die dringende 
Notwendigkeit, die Umsiedlungsbemühungen für Kinder und Jugendliche zu unter-
stützen, und zwar unabhängig von ihrem aktuellen Aufenthaltsort. 

Zusätzlich hielten sich im April 34 unbegleitete Minderjährige im Hotspot auf Sa-
mos auf, und 40-50 Jugendliche warteten Berichten zufolge immer noch auf die 
Durchführung von Altersfeststellungsverfahren. Während sie warten, leben auch 
sie mit der erwachsenen Bevölkerung des dortigen Camps zusammen.15 
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Die Anwesenheit von mehr als 200 unbegleiteten Minderjährigen steht in direktem 
Widerspruch zur Aussage des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, 
Margaritis Schinas, der erklärte, dass es derzeit keine unbegleiteten Minderjähri-
gen auf den griechischen Inseln gebe.16 

Die griechischen Behörden setzen weiterhin Verwaltungshaft ein, sowohl auf na-
tionaler als auch auf lokaler Ebene. Nach Informationen der Legal Aid Working 
Group of Lesvos17 werden seit dem 1. Juni 15 Migrant*innen, darunter zwei 
Frauen, in der Polizeistation von Mytilini festgehalten, ohne dass eine strafrechtli-
che Anklage gegen sie vorliegt. 

Die geringere Zahl von Asylsuchenden und Geflüchteten, die sich weiterhin auf 
Lesbos aufhalten, könnte theoretisch zu einer besseren Versorgung und Verbes-
serung der Lebensbedingungen in den Flüchtlingseinrichtungen auf der Insel füh-
ren. Leider ist dies nicht der Fall. 

 

Keine Zwischenlösung: Verschlechterung der Lebensbedingun-
gen in Mavrovouni 

Kinder machen einen großen Teil der Bevölkerung von Mavrovouni aus und blei-
ben weiterhin vom Zugang zu Schulbildung abgeschnitten. Es ist höchst proble-
matisch, dass von den mehr als 1.000 Kindern im schulpflichtigen Alter in Mavro-
vouni im Dezember 2020 kein einziges in einer Schule eingeschrieben war.18 Die 
Situation in Mavrovouni entspricht ungefähr derjenigen in den übrigen Hotspots, 
wo es bis Januar 2021 nur 8,5 % der Kinder im schulpflichtigen Alter geschafft 
hatten, sich in Schulen einzuschreiben, von denen wiederum dann nur 0,3 % oder 
sieben Kinder tatsächlich eine Schule besuchen konnten. Die Kinder, die in den 
Lagern untergebracht sind, haben generell Schwierigkeiten, Zugang zu Bildung zu 
erhalten, weil es keine Transportmöglichkeiten vom Lager zur Schule gibt und die 
Bewegungsfreiheit aufgrund der COVID-Pandemie noch zusätzlich eingeschränkt 
ist.19 In einer positiven Entwicklung kündigte die stellvertretende Ministerin für Mig-
ration und Asyl, Sofia Voultepsi, am 2. Juni eine neue Zusammenarbeit mit 
UNICEF an, die darauf abzielt, den Zugang "zu echter und nicht oberflächlicher 
Bildung, in einem Umfeld der Gleichheit und Chancengleichheit" sicherzustellen.20 
Der Griechische Flüchtlingsrat und Oxfam begrüßen diese Ankündigung und be-
tonen gleichzeitig die Notwendigkeit, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche Zu-
gang zu regulärer, öffentlicher Schulbildung erhalten müssen. 

Obwohl das Camp unterhalb seiner Auslastungskapazität arbeitet und noch weiter 
ausgebaut wird, gibt es weiterhin Probleme bei der öffentlichen Gesundheit, ins-
besondere mit Blick auf die steigende Zahl positiver COVID-19-Fälle, die auf der 
Insel festgestellt wurden. Im Mai wurden fast 550 positive COVID-19-Fälle auf Les-
bos gemeldet, davon 341 unter der allgemeinen Bevölkerung der Insel und die 
restlichen 227 unter den Bewohner*innen von Mavrovouni.21 Obwohl der Beginn 
der Impfung der Lagerbevölkerung mit Verspätung für den 3. Juni angekündigt 
wurde, unterstreicht dieser Anstieg der Infektionen die anhaltenden Bedenken, wie 
stark die Rahmenbedingungen im Lager die Gesundheit der Bewohner*innen und 
auch der dort Arbeitenden beeinträchtigen.22 Es bleibt abzuwarten, ob der Impfplan 
alle gefährdeten Gruppen in ganz Griechenland einschließt, einschließlich derjeni-
gen Asylbewerber*innen, die bislang keinen Asylantrag stellen konnten und daher 
ohne Papiere bleiben. 

Der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, einschließlich medizinischer Un-
terstützung, bleibt eine Herausforderung. Auch wenn die Bewohner*innen Zu-
gang zu einem Arzt haben, sind Nachsorge und regelmäßige Behandlungen 

"Ich bin bestürzt über das 
Argument, dass es kosten-
günstiger ist, Asylsuchende 
in Länder des globalen Sü-
dens zu schicken und dort 
aufzunehmen. Ich finde das 
moralisch verwerflich - wir 
dürfen keine Preisschilder 
an Menschenleben hängen. 
Flüchtlinge sind keine Ware, 
die von reicheren Nationen 
gehandelt werden kann. 
Dies zu tun, ist entmenschli-
chend, ausbeuterisch und 
gefährlich. ” 

-Gillian Triggs, UNHCRs 
stellvertretende Hochkom-
missarin für Schutz. Quelle: 
UNHCR  
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praktisch unmöglich. Dies gilt auch für die Dienste von NROs, denen aufgrund der 
laufenden Arbeiten in Mavrovouni häufig kein Platz für die Bearbeitung von Fällen 
eingeräumt wird. 23 

Der Zugang zu Wasser und Sanitäreinrichtungen ist weiterhin schwierig, insbeson-
dere für Bewohner*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Der Griechische 
Flüchtlingsrat bearbeitet zum Beispiel den Fall einer sehr vulnerablen alleinstehen-
den Frau, die mit einer Behinderung lebt, die ihre Bewegungsfreiheit einschränkt. 
Sie berichtete, dass sie mehr als einmal gestürzt sei und sich verletzt habe, als sie 
versuchte, die Toiletten des Lagers zu erreichen, die für Menschen mit Behinde-
rungen nicht zugänglich sind.  

In Mavrovouni bleiben Fragen der Sicherheit für Frauen kritisch. Nachdem das La-
ger Kara Tepe im Mai geschlossen wurde (siehe nächste Seite), sind Hunderte 
Bewohner*innen nach Mavrovouni verlegt worden. Um Platz für die neuen Bewoh-
ner*innen zu schaffen, wurden alleinstehende Frauen in Mavrovouni wieder in klei-
neren Zelten untergebracht. Dies hatte eine unmittelbare Auswirkung auf ihr Si-
cherheitsempfinden. Vor der Schließung von Kara Tepe hatten viele von ihnen in 
einem größeren Gemeinschaftszelt gewohnt. Da das Zelt in kleinere Abschnitte 
unterteilt war, die von innen verschlossen werden konnten, fühlten sich die Frauen 
dort sicherer. Die Unterbringung in den regulären Zelten hat dagegen ihre Unsi-
cherheit erhöht, da sich, wie Frauen den Sozialarbeiterinnen von GCR regelmäßig 
berichten, potenziell jeder Zugang zu den Zelten verschaffen kann.  

Trotz verstärkter Polizeipräsenz sind die Bewohner*innen bestimmter Abschnitte 
des Lagers gefährdet, da es im hinteren Teil des Lagers keine Patrouillen gibt. Dies 
ist ein Abschnitt, der für die Unterbringung von Familien vorgesehen ist, die häufig 
berichten, dass sie ausgeraubt werden. Bewohner*innen des Lagers berichten 
weiterhin über konkrete Vorfälle geschlechtsspezifischer und sexueller Gewalt.  

Alleinstehende Männer wiederum berichten davon, dass sie sich vernachlässigt 
fühlen. Da keine flächendeckende Versorgung mit grundlegenden Dienstleistun-
gen gewährleistet ist und Prioritäten in der Regeln anhand von Vulnerabilitätskri-
terien für unterschiedliche Personengruppen festgelegt werden, bleiben allein rei-
sende Männer häufig unterversorgt.  

Insgesamt sind die Grundbedürfnisse der Bewohner*innen von Mavrovouni durch-
weg nicht gedeckt. Das ganze Jahr über hatten die Duschen nur begrenzt warmes 
Wasser. Dies ist offensichtlich problematisch für Familien mit kleinen Kindern oder 
Säuglingen. Die ohnehin schon schlechte Situation im Lager wird sich nach der 
Entscheidung des Ministeriums für Migration und Asyl, die Geldleistungen für Asyl-
bewerber zu kürzen, die sich für eine eigenständige Unterbringung entschieden 
haben und außerhalb der Camps leben, wahrscheinlich noch verschlechtern. Das 
Ministerium kündigte an, dass ab dem 1. Juli alle Asylbewerber*innen die ihnen 
vom Ministerium zur Verfügung gestellte Unterkunft akzeptieren müssen oder ihre 
Geldleistung verlieren.24 Nach Angaben von Sozialarbeiter*innen kann dies zu ei-
ner erzwungenen Rückkehr von Asylbewerber*innen in die Lager führen. Die An-
drohung von Bargeldkürzungen kann zu einem abrupten Ende von Wohngemein-
schaften führen, die für viele Asylsuchende eine angemessenere Art der Unter-
bring ist. Dieser Druck, in die Camps zurückzukehren, fördert auch die Segregation 
von Asylsuchenden und läuft dem Ziel einer möglichst reibungslosen Integration, 
insbesondere für Betroffene, denen internationaler Schutz gewährt wurde. 

Die Entscheidung des Ministeriums scheint auch außerhalb des Geltungsbereichs 
des nationalen und des EU-Rechts zu liegen. Die Bestimmung des Artikels 57 des 
Gesetzes L.4636/2020, die den Artikel 20 der Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU um-
setzt, verlangt eine individualisierte und begründete Entscheidung, wenn eine Ein-
schränkung oder Unterbrechung der Aufnahmebedingungen auferlegt wird. Eine 
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pauschale Beendigung des Bargeldbezugs ohne Prüfung und Bewertung der per-
sönlichen Umstände und des persönlichen Bedarfs der Asylbewerber*innen er-
scheint rechtswidrig und unangemessen. 

 

Isolation und Trennung von Asylsuchenden und Aufnahmege-
meinschaften 

Am 7. Mai haben die griechischen Behörden das Camp Kara Tepe, das unter der 
Schirmherrschaft des UNHCR betrieben wurde, geschlossen. Kara Tepe bot mehr 
als fünf Jahre lang menschenwürdige Bedingungen und eine hochwertige Alterna-
tive zu Moria. Dort wurden Menschen mit Behinderungen, schweren medizinischen 
Erkrankungen sowie Überlebende sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt 
beherbergt. Von den etwa 700 schutzbedürftigen Bewohner*innen von Kara Tepe 
wurde die große Mehrheit (538 Personen, die meisten davon Familien) nach 
Mavrovouni umgesiedelt. Hier leben sie unter Bedingungen, die nach wie vor weit 
unter europäischen Mindeststandards liegen. Nach der Evakuierung übergab der 
Minister für Migration und Asyl, Notis Mitarakis, Kara Tepe an die örtlichen Behör-
den. In seiner Rede während der feierlichen Übergabe lobte der Minister die Tat-
sache, dass Kara Tepe an die örtliche Gemeinde zurückgegeben wurde, als einen 
weiteren Schritt in Richtung des Ziels, die Inseln zu "entlasten", und dass Lesbos 
bald nur noch eine Aufnahmeeinrichtung haben werde.25 Dies folgt auf die Schlie-
ßung des gemeindebasierten Camps Pikpa Anfang 2020 und das geplante Ende 
des ESTIA-Programms auf den Inseln bis November 2021. Es wurde kein Hinweis 
auf die Qualität der Aufnahmebedingungen im Lager Mavrovouni gegeben. 

Ohne die Bedeutung der Entlastung von Lesbos und der übrigen ägäischen Inseln 
zu schmälern, ist die Schließung von Kara Tepe und Pikpa (das ebenfalls eine 
weitere bessere Alternative für schutzbedürftige Asylsuchende war, einschließlich 
für Überlebende von Folter) beunruhigend. Es signalisiert den Mangel an Sorge 
um die Verbesserung der Lebensbedingungen für Asylsuchende auf der Insel. 
Selbst wenn das geplante Multi-Purpose Reception and Identification Center 
(MPRIC) den Asylsuchenden auf der Insel irgendwann menschenwürdige Lebens-
bedingungen bietet, wie die griechische Regierung und die Europäische Kommis-
sion nicht müde werden zu betonen, wird der Standort nicht vor März 2022 be-
triebsbereit sein.26 Der geplante Standort des neuen MPRIC in einem sehr abge-
legenen Gebiet, in Kombination mit seinem Charakter als ein geschlossenes Zent-
rum, gibt zudem Anlass zu großer Sorge. 27 Diese Entscheidungen deuten auf eine 
zunehmende Konzentration und die beabsichtigte Isolierung von Asylsuchenden 
und Geflüchteten hin, in Übereinstimmung mit den unverhältnismäßigen Bewe-
gungseinschränkungen, die seit Beginn der COVID-19-Pandemie über die griechi-
schen Lagern verhängt wurden. Diese Isolation kann sowohl für die Integrations-
aussichten derjenigen, die als Flüchtlinge anerkannt werden, als auch für die 
Rechte der Asylsuchenden während der Prüfung ihres Antrags nur kontraproduktiv 
sein. Diese Realität steht auch nicht im Einklang mit den Zusicherungen des Mi-
nisters für Bürgerschutz, Michalis Chrysochoidis, der nach dem Brand des Lagers 
Moria im September 2020 erklärt hatte, dass alle bisherigen Bewohner*innen von 
Moria Lesbos verlassen können sollten.28 
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Berichte über Pushbacks 

Das Thema der mutmaßlichen Pushbacks hat in den letzten Monaten viel Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit bekommen. In einem Zwischenbericht verzeichnete 
die griechische Ombudsperson 15 Einzelbeschwerden über Pushbacks, die von 
der Institution in den letzten drei Jahren untersucht worden sind. In mindestens 
zwei der Fälle waren unter den Betroffenen auch schwangere Frauen.29 Neben 
anderen Bedenken konstatiert der Bericht der Ombudsperson "ständig wiederkeh-
rende Muster" in den Hunderten oder Tausenden von Pushback-Berichten, die seit 
2017 in die Öffentlichkeit gelangten, sowie das Versagen der griechischen Behör-
den, "diese Bedenken durch eine umfassende Untersuchung anzugehen", insbe-
sondere in Fällen, in denen "offizielle Dokumente" belegen, dass die Betroffenen 
sogar noch die griechischen Behörden kontaktiert hatten, bevor sie in die Türkei 
zurückgeschoben wurden.30 Wichtig ist, dass die Ombudsperson in dem Bericht 
betont, dass das griechische Gesetz der unabhängigen Behörde (d. h. der Om-
budsperson) nicht "die notwendigen gesetzlichen Instrumente und Mittel" zur Ver-
fügung gestellt hat, um die Vorfälle effektiv zu untersuchen oder sich ein Urteil über 
die Handlungen der griechischen Regierung zu bilden.31 

Der Zwischenbericht der griechischen Ombudsperson zeigt deutlich, dass sie – 
solange sie nicht mit der Befugnis ausgestattet ist, eigene Untersuchungen durch-
zuführen – nicht in der Lage sein wird, Pushbacks im Einzelfall zu überwachen. 
Auf der Grundlage der identifizierten "Muster" bei Pushbacks gab die Ombudsper-
son jedoch konkrete Empfehlungen an die griechische Polizei ab und schlug vor, 
die Vorwürfe zu untersuchen und die Ergebnisse innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens zu veröffentlichen sowie spezifische und detaillierte Einsatzpläne zu 
entwickeln, um die mögliche Beteiligung privater Gruppen an illegalen Pushbacks 
wirksam anzugehen. 

Am 3. Mai erhöhte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijato-
vic, den Druck auf die griechische Regierung noch weiter, indem sie drei Ministern 
einen Brief schickte, in dem auf "zahlreiche glaubwürdige Vorwürfe von Push-
backs" hingewiesen wurde.32 Darin fordert die Kommissarin die griechischen Be-
hörden auf, Pushback-Operationen sowohl an der Land- als auch an der See-
grenze zur Türkei zu beenden und sicherzustellen, dass alle Vorwürfe von Push-
backs und Misshandlungen durch Angehörige der Sicherheitskräfte im Zusammen-
hang mit solchen Operationen unabhängig und effektiv untersucht werden sollten. 
Das Antwortschreiben der griechischen Minister, das keinerlei zusätzlichen Infor-
mationen enthält, um die Vorwürfe in der Sache zu entkräften, verweist angesichts 
der Kritik dagegen auf "absichtlich irreführende Informationen, die in den meisten 
Fällen von Schleusernetzwerken und ihren Unterstützern ausgehen" und die die 
Reputation und Moral der griechischen Sicherheitskräfte untergrüben.33 

Angesichts der Fülle von Quellen über Pushbacks an den griechischen Land- und 
Seegrenzen, einschließlich Informationen zwischenstaatlicher Organisationen und 
Überwachungsgremien der EU und der Vereinten Nationen,34 sind der Griechische 
Flüchtlingsrat und Oxfam sehr besorgt über den anhaltenden Versuch der griechi-
schen Regierung, Stimmen zu stigmatisieren und letztendlich zu kriminalisieren, 
die sich legitimerweise zu einem Vorgang äußern, der möglicherweise eine syste-
matische Verletzung des Prinzips der Nichtzurückweisung durch die griechischen 
Behörden darstellt.35 Selbst wenn es möglich ist, dass Pushbacks im Kontext be-
stimmter internationaler Dynamiken instrumentalisiert werden, entbindet dies die 
griechische Regierung in keiner Weise von der Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass alle Pushback-Vorwürfe effektiv von einer unabhängigen Stelle untersucht 

"Nachdem sie uns verhaftet 
hatten, während wir warte-
ten, sagten sie uns: 'Ihr 
kommt hierher, um von der 
guten Situation in Europa 
und in Griechenland zu profi-
tieren'. Aber wir sind nicht 
aus unserem Land für ein 
besseres Leben geflohen. 
Wir flohen, um nicht [zu Un-
recht] inhaftiert zu werden; 
um nicht ungerecht behan-
delt und gefoltert zu werden. 
Ich wollte meine Jugend 
nicht im Gefängnis verbrin-
gen, weil ich zu Unrecht ver-
urteilt wurde. 

K. (siehe S.9) 
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werden, die auch befugt ist, potenzielle Täter vor Gericht zu bringen. Während der 
Bericht der Ombudsperson eine wichtige und willkommene Hilfe darstellt, zeigt er 
auch, dass ohne zusätzliche Befugnisse bei der Beweisermittlung in Bezug auf 
Pushbacks die gesamte Untersuchungsarchitektur weiterhin darauf angewiesen 
sein wird, dass Sicherheitsbehörden letztlich ihr eigenes Verhalten untersuchen. 
Was offensichtlich keine zufriedenstellende Lösung ist. 

Am besorgniserregendsten sind die von sechs zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen im Rahmen der PRAB-Initiative (Protecting Rights at Borders) gesammelten 
Zeugenaussagen, die darauf hindeuten, dass eine wahllose Anwendung solcher 
illegalen Praktiken auf der gesamten ehemaligen "Balkanroute" (von Griechenland 
bis Ungarn) und auch in Italien und Österreich weit verbreitet sind. Allein in den 
ersten vier Monaten des Jahres 2021 wurden mehr als 2.100 Pushback-Berichte 
gesammelt. In 13% der Fälle (276) waren die mutmaßlichen Opfer Minderjährige, 
93 davon unbegleitet. Von allen Minderjährigen waren wiederum 87 Mädchen und 
189 Jungen. 177 Frauen wurden den Berichten zufolge zwischen Januar und April 
2021 an den europäischen Grenzen zurückgewiesen. 36 

Nationale Gerichte in mehreren europäischen Ländern haben bereits Entscheidun-
gen erlassen, die die Rechtmäßigkeit der Praktiken der nationalen Behörden in 
Frage stellen.37 Kürzlich hat das Legal Centre Lesvos (LCL) in Griechenland eine 
neue Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) eingereicht, in dem LCL elf syrische Staatsangehörige vertritt, die Teil ei-
nes Vorfalls waren, bei dem eine Gruppe von 180-200 Menschen von der griechi-
schen Küstenwache in der Ägäis zurückgedrängt wurde.38 Der Fall ist vor dem 
EGMR anhängig. 

Zeugenaussagen und Beschwerden über Pushbacks an Griechenlands Grenzen 
sind konstant. Das Migrationsministerium kann die Beschwerden nicht einfach zu-
rückweisen, ohne seinerseits Initiativen zu ergreifen, die Vorwürfe zuerst einmal 
zu untersuchen. Auch die Europäische Kommission kann nicht weiterhin behaup-
ten, es handele sich lediglich um "Behauptungen". Eine Untersuchung muss von 
einer unabhängigen Institution durchgeführt werden und auf die Ergebnisse dieser 
Untersuchung müssen dann entschiedene Maßnahmen folgen, um alle illegalen 
Praktiken zu beenden.  
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Anhang: Erfahrungsbericht von K.*, einer jungen Asylsuchen-
den, die aus Griechenland zurückgeschoben wurde 

  

Mein Name ist K. Ich wurde in meiner Heimat politisch verfolgt, weil ich Publika-
tionen über die politische Situation veröffentlicht habe. Ich stand deswegen in 
den letzten 5-6 Jahren immer wieder vor Gericht. Ich war irgendwann gezwun-
gen, aus meinem Land zu fliehen, denn wenn ich [dort] geblieben wäre, hätten 
mir acht Jahre Gefängnis gedroht. 

Der Grund, warum ich Europa gewählt habe, ist, weil ich dachte, ich könnte um 
politisches Asyl bitten, ohne Angst haben zu müssen, zurückgeschickt zu wer-
den. Wir haben Griechenland gewählt, weil es das nahegelegene Land war. 
Aber ich liebe auch das Land und seine Geschichte und das Klima; und weil es 
auch eine kulturelle Nähe gibt, möchte ich hier bleiben. 

Als wir nach Griechenland kamen, wurden wir von den griechischen Behörden 
verhaftet. Wir wurden zu einem alten Gebäude geführt. Sie ließen uns dort 22 
Stunden lang warten, ohne Versorgung. Wir waren hungrig, und es war sehr 
kalt. Noch während wir warteten, begriff ich, dass sie uns wahrscheinlich zu-
rückschicken würden. […] 

Obwohl wir ihnen sagten, dass wir Asyl beantragen wollen, setzten sie uns 
[schließlich] alle in ein Fahrzeug und brachten uns an den [Evros-]Fluss. Wir 
haben 3-4 Stunden neben dem Fluss gewartet. Es waren ungefähr 150 weitere 
Menschen [dort]. Nach meinem Verständnis und nach der Art, wie sie spra-
chen, stammten sie aus arabischen Ländern: Tunesien, Syrien, 60 Leute waren 
aus Afghanistan, zwei aus der Türkei. Es kam zu Schlägereien. 

Ich war überrascht, dass die Afghanen [offenbar daran gewöhnt] waren, zu ver-
suchen, einzureisen und dann illegal in die Türkei zurückgeschickt zu werden. 
Es gab Leute, die schon sieben oder acht Mal versucht hatten einzureisen. Sie 
brachten nicht mehr viel Geld mit. Ich fragte, wie lange das noch so weiterge-
hen wird, und sie sagten mir, dass "wir entweder Erfolg haben oder im Evros-
Fluss sterben" werden. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie die Leute sich 
diese Situation finanziell leisten können; zu versuchen, immer wieder einzurei-
sen und immer wieder zurückgeschickt zu werden. 

Sie setzten uns [schließlich] in ein Schiff und brachten uns gewaltsam in die 
Türkei zurück. Es war ihnen egal, wo die türkische Polizei war. Sie ließen uns 
einfach auf der anderen Seite zurück. Jedes Mal, wenn ich mich daran erin-
nere, kommt die Angst, der Albtraum der Schläge und der Gewalt, wieder und 
wieder zu mir. Die Angst, dass ich sterben werde; dass ich im Fluss ertrinke; 
dass ich zurückgeschickt werde. Ich kann das nicht vergessen. Das einzige Ge-
fühl, das wieder zu mir kommt, ist die Angst. 

Ich rede über diese Erfahrung, [weil ich möchte], dass das aufhört. Ich kenne 
den Weg nicht. Vielleicht können Staaten nichts tun, aber vielleicht können 
Menschen etwas tun. Vielleicht werden Menschen sensibilisiert, damit das auf-
hört. Wir müssen dieses Risiko einzugehen, um nicht im Gefängnis zu landen, 
um nicht gefoltert zu werden. […] Aber dann bringen uns die Polizei und die Be-
hörden [in Griechenland] wieder in Gefahr und drängen uns zurück. Und die 
Behörden unternehmen nichts dagegen.  

Mein Ziel ist es, dass dies aufhört. Keine Gefahr mehr für Frauen, Kinder und 
uns. Bitte hören Sie auf, uns zurückzudrängen.  

(Aufgezeichnet im Dezember 2020.) 
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